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Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Pressemitteilung 

 

27. April 2022 

Neue DIN EN 50710 spezifiziert Anforderungen an Ferndienste für 

Brandsicherheits- und Sicherheitsanlagen 

 

Zum 1. Mai 2022 wird die neue Norm DIN EN 50710; VDE 0830-101-1 „Anforderungen 

an die Bereitstellung von sicheren Ferndiensten für Brandsicherheitsanlagen und 

Sicherheitsanlagen" veröffentlicht und ersetzt damit den Entwurf vom April 2020. 

Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit (DGWZ) 

hin. Brandsicherheitsanlagen umfassen Brandmelde-, Rauch- und Wärmeabzugs- 

(RWA) sowie Feuerlöschanlagen. Zu den Sicherheitsanlagen gehören Einbruch- und 

Überfallmeldeanlagen, Videoüberwachungs- und elektronische 

Zutrittskontrollanlagen, aber auch Perimeter-Anlagen und Managementsysteme. Die 

neue Norm beinhaltet sowohl gemeinsame anwendungsübergreifende 

Mindestanforderungen an die Bereitstellung von Ferndiensten, sogenannte „Remote 

Services“, als auch anwendungsspezifische und zusätzliche Anforderungen. 

 

Zu den anwendungsübergreifenden Anforderungen zählen unter anderem der 

prinzipielle Aufbau der technischen Infrastruktur für den Fernzugriff und eine 

Risikobeurteilung sowie Prozessschritte, die vor, während und nach einem „Remote 

Service“ zu durchlaufen sind. Zudem werden Empfehlungen abgegeben, welche 

Angaben die vertragliche Vereinbarung zwischen Anbieter und Kunde enthalten sollte. 

Hinsichtlich möglicher Funktionen wird zwischen Lese-, Steuer- und Schreibfunktionen 

differenziert. So ist es zum Beispiel zukünftig zulässig, dass eine Brandmeldeanlage 

permanent Daten an den Instandhalter sendet, wenn dies vorher vertraglich 

vereinbart wurde. 

 

Bernd Giegerich, Abteilungsleiter Bosch Sicherheitssysteme GmbH und Vorsitzender 

des Arbeitskreises DKE/AK 713.0.24 Remote Services: „Mit der DIN EN 50710 erscheint 

erstmals eine Norm, die detailliert die Anforderungen an Ferndienste für 

Brandsicherheits- und Sicherheitsanlagen beschreibt. Die bislang existierenden 

Regelungen in nationalen Normen und Richtlinien waren rudimentär und teilweise 

überholt. Sie verpflichtet Dienstleister nun zur Einhaltung der gestellten 

Anforderungen, welche als Minimalanforderungen zu verstehen sind. 

Anlagenbetreiber sollen davon ausgehen können, dass ihre Sicherheitsbedürfnisse vor, 

während und nach dem Fernzugriff abgedeckt sind.“ Etwaige Widersprüche zur DIN EN 

50710 müssen im nationalen Normenwerk bis zum 26. Juli 2024 beseitigt oder die 

jeweiligen Normen zurückgezogen werden. 
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Grundsätzlich erhöhen „Remote Services“ für Sicherheitsanlagen die Sicherheit und 

Verfügbarkeit, da Störungen sofort erkannt und unverzüglich Maßnahmen eingeleitet 

werden können. Serviceeinsätze vor Ort lassen sich optimal vorbereiten und dadurch 

wirtschaftlicher gestalten. Darüber hinaus sinkt der Zeitaufwand für Inbetriebnahmen, 

Begehungen und Inspektionen, da der Anlagenzustand zum Beispiel auf Mobilgeräten 

jederzeit einsehbar ist. Gleichzeitig werden an einen Fernzugriff auf Sicherheitsanlagen 

hohe Ansprüche gestellt. So sind unbefugte Zugriffe sicher zu verhindern. Ebenso 

dürfen keine Störungen oder gar Anlagenausfälle verursacht werden und der Schutz 

sensibler Daten ist sicherzustellen. 

 

3.004 Zeichen (mit Leerzeichen), zur freien Verwendung, Beleg erbeten 

 

Über die DGWZ 

Die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit (DGWZ) setzt sich 

branchenübergreifend für Unternehmen in Deutschland ein, veröffentlicht neutrale 

Fachinformationen und bietet bundesweit Seminare zu Normen, Richtlinien und 

Vorschriften für die berufliche Weiterbildung an. Die DGWZ hat ihren Sitz in Bad 

Homburg und wurde 2013 gegründet. 
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Tweet-Vorschlag 

Neue DIN EN 50710 spezifiziert Anforderungen an Ferndienste für Brandsicherheits- 

und Sicherheitsanlagen. #Norm #Sicherheitsanlagen www.dgwz.de/neue-din-en-

50710-ferndienste-brandsicherheitsanlagen-sicherheitsanlagen 
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Download 

www.dgwz.de/neue-din-en-50710-ferndienste-brandsicherheitsanlagen- 

sicherheitsanlagen 

- Pressemitteilung Nr. 2022-05 (PDF) 

- Bild: Neue-DIN-EN-50710-Ferndienste-Brandsicherheitsanlagen-

Sicherheitsanlagen.jpg 

 

Bildquelle: Hekatron Brandschutz 

Bildunterschrift: Die neue DIN EN 50710 definiert erstmals Anforderungen an 

Ferndienste für Brandsicherheits- und Sicherheitsanlagen. 

 

Weiterführende Informationen 

www.dgwz.de/din-en-50710 


